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STANDARDMASSNAHMEN 

 
 7. ABFÄLLE 

Die Entwicklung und Anwendung von Prozeduren bei der 
Abfallentsorgung gemäss der geltenden Gesetzgebung 
ermöglicht die Prävention der Übertragung von 
Mikroorganismen bei der Manipulation von Abfällen. 
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2. HANDSCHUHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. MASKE UND/ODER BRILLE 
ODER GESICHTSSCHUTZMASKE 

 
 
 
 
 

 
 
 
4. SCHUTZKLEIDER UND/ODER 
SCHÜRZE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
5. MEDIZINPRODUKTE UND 
MATERIAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
6. WÄSCHE 

 
 

 
 
 
 
 
 

8. UMGEBUNG  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
9. PERSONALSCHUTZ 

 
 
 
 
 

 
 
 
10. PATIENTENSCHUTZ 



        

Wichtige Punkte 
 Nur biologische Flüssigkeiten (Blut, Urin, Eiter, 

Drainageflüssigkeiten und abgesaugte Flüssigkeiten), 
welche in entleerbaren Behältern gesammelt wurden, 
dürfen direkt in die Kanalisation (Ausguss) entsorgt 
werden und unter keinen Umständen in einem Lavabo. 
 Der Ausguss muss nach der Entsorgung gespült 

werden.  
 
 Medizinische Abfälle mit Verletzungsgefahr (Abfälle des 

Typs B2) werden in einer vorschriftsmässigen "Sharpsafe-
Box" gelagert (kein Wiederaufsetzen der Schutzhülle auf 
die Nadel) und mit den infektiösen medizinischen Abfällen 
entsorgt.  
 Die «Sharpsafe-Box» darf vor der Entsorgung 

maximal bis zu 2⁄3 ihres Fassungsvermögens 
gefüllt werden. 

 Sie wird anschließend hermetisch verschlossen 
und darf unter keinen Umständen wieder geöffnet 
werden. 
 

 Bei Abfällen mit Kontaminationsgefahr (B) und bei 
infektiösen Abfällen (C) wird empfohlen Handschuhe zu 
tragen. 
 

 Ampullen, die Medikamentenreste enthalten, gelten als 
medizinischer Sonderabfall und müssen mit den Abfällen 
des Typs B2 entsorgt werden. 
 

 Säcke mit Abfällen des Typs B oder C niemals pressen 
oder komprimieren. 

 
 Vor Verlassen des Isolationszimmers, den Abfallbehälter 

Typ C desinfizieren. 
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Unproblematische 

medizinische Abfälle dessen 
Zusammensetzung der des 
Hauskehrichts ähnelt (leicht 
blutverschmutzte Verbände)

B1
Abfälle mit 

Kontaminationsgefahr

B1.1
Anatomieabfälle, Organe und Gewebe 
mit Kontaminationsgefahr (amputierte 
Gliedmassen, entnommene Organe, 

Abszessdrainagen, stark 
blutverschmutzte Verbände)  

● Werden in geeigneten dichten 
Behältern gelagert

● Kontrollierte provisorische Lagerung
● Zentralisierte Lagerung in einem 

gekühlten Raum 

B1.2
Abfälle mit Blut, Ausscheidungen und 
Sekreten mit Kontaminationsgefahr

(nicht entleerte oder entleerbare Urin-
oder Blutbeutel, Abszessdrainagen, 
stark blutverschmutzte Verbände)

● Geeignete Verpackung 
● Reissfest/dicht
● Kontrollierte provisorische Lagerung
● Zentralisierte Lagerung in einem

gekühlten Raum

B2
Abfälle mit Verletzungsgefahr:

Nadeln aller Art, Mandrins, 
Ampullen...

● Stichfeste Behälter
● Kontrollierte provisorische Lagerung 

C
Infektiöse Abfälle

Abfälle mit Materialien, 
Substanzen oder Medien in 
erheblichem Umfang die ein 

Risiko für die Übertragung von 
Infektionserregern darstellen 

● "UN"-zertifizierte Behälter
● Kontrollierte provisorische Lagerung
● Zentralisierte Lagerung in einem 

abgeschlossenen gekühlten Raum

Zytostatika-Abfälle (gelber 
Plastikcontainer mit rotem 

Deckel)

Alle Materialien, die für die Zubereitung 
und Verabreichung von Zytostatika 

verwendet wurden. Inkontinezeinlagen 
von Chemotherapiepatienten


